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e) Die Absätze 8 und 9 werden gestrichen.

f) Der bisherige Absatz 10 wird zu Absatz 7 und 
wird wie folgt gefasst:

„(7) Der Landesentwicklungsplan wird von der 
Landesregierung mit Zustimmung des Landtags 
als Rechtsverordnung beschlossen. Vor dem 
Beschluss der Landesregierung ist der Landes-
planungsrat zu beteiligen. Die Veröffentlichung 
des Landesentwicklungsplans richtet sich nach 
§ 10 Absatz 2 ROG. Die Unterlagen nach § 10 
Absatz 2 ROG werden bei der Landesplanungs-
behörde zur Einsichtnahme bereitgehalten.“

g) Der bisherige Absatz 11 wird zu Absatz 8 und 
wird wie folgt gefasst:

„(8) Die Regionalpläne sind zeitnah dem Lan-
desentwicklungsplan anzupassen. Regionalplä-
ne werden von der Landesregierung als Rechts-
verordnungen beschlossen. Vor dem Beschluss 
der Landesregierung ist der Landesplanungsrat 
zu beteiligen. Die Veröffentlichung der Regi-
onalpläne richtet sich nach § 10 Absatz 2 
ROG. Die Unterlagen nach § 10 Absatz 2 ROG 
werden bei der Landesplanungsbehörde zur 
Einsichtnahme bereitgehalten.“

h) Der bisherige Absatz 12 wird zu Absatz 9.

3. § 5a wird gestrichen.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzzählung „(1)“ wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

5. In der Überschrift von Abschnitt III wird das Wort 
„Raumordnungsverfahren“ durch das Wort „Raum-
verträglichkeitsprüfung“ ersetzt.

6. § 13 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: „(1) Die 
Landesplanungsbehörde entscheidet über die Ab-
weichung von Zielen der Raumordnung gemäß 
§ 6 Absatz 2 ROG in einem gesonderten Verfah-
ren. Sie entscheidet hierüber ergänzend zu § 6 
Absatz 2 ROG im Einvernehmen mit den jeweils 
fachlich berührten obersten Landesbehörden und 
nach Beteiligung der weiteren jeweils fachlich 
berührten öffentlichen Stellen.“

7. Nach § 13 a wird ein neuer § 13 b eingefügt:

„§ 13b
Zielabweichungsverfahren für Windenergie-

anlagen an Land

(1) Plant eine Gemeinde vor dem in § 245e Ab-
satz 1 Satz 2 Baugesetzbuch genannten Zeitpunkt 
ein Windenergiegebiet gemäß § 2 Nummer 1 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes außer-
halb der in den Regionalplänen ausgewiesenen 
Vorranggebiete auszuweisen, soll ihrem Antrag 
auf Zielabweichung abweichend von § 245e Ab-
satz 5 Baugesetzbuch und § 6 Absatz 2 des 
Raumordnungsgesetzes nur dann stattgegeben 
werden, wenn

1. ein Raumordnungsplan an der von der Ge-
meinde für Windenergie an Land geplanten 
Stelle kein Gebiet für mit der Windenergie an 
Land unvereinbare Nutzungen oder Funktionen 
festlegt,

2. die Fläche von der Gemeinde unter Beachtung 
der im Landesentwicklungsplan für Windener-
gie an Land im Übrigen festgelegten Ziele der 
Raumordnung und unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Raumordnung ermittelt worden 
ist,

3. die planende Gemeinde nachgewiesen hat, 
dass die Ausweisung der Windenergiegebiete 
mittels Sonderbauflächen, Sondergebieten 
oder mit diesen vergleichbaren Ausweisungen 
erfolgen soll und dass sie keine Bestimmungen 
zur Höhe der Windenergieanlagen an Land im 
jeweiligen Bauleitplan trifft,

4. die planende Gemeinde nachgewiesen hat, dass 
sie die Ausweisung der Windenergiegebiete mit 
den benachbarten Gemeinden abgestimmt hat 
und

5. die planende Gemeinde nachgewiesen hat, dass 
sie bei der Planung eines Windenergiegebietes 
die in ihren Belangen berührten öffentlichen 
Stellen beteiligt und die Abwägung gemäß § 1 
Absatz 7 Baugesetzbuch durchgeführt hat.

(2) Dem Antrag einer Gemeinde soll unter Beach-
tung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
stattgegeben werden, wenn

1. das Vorhaben überwiegend der Stromversor-
gung mindestens eines im Umkreis von bis zu 
10 km befindlichen oder geplanten energiein-
tensiven Gewerbe- oder Industriestandortes 
dient und die Nutzung der gewonnenen Energie 
mittels unmittelbarem Direktanschluss und 
-verbrauch (ohne EEG-Fördermechanismen) 
erfolgt oder

2. das Vorhaben in der Gemeinde überwiegend 
der Wärmeversorgung im Rahmen eines kom-
munalen Wärmekonzepts dient.

Abstände, die als Ziele der Raumordnung im Lan-
desentwicklungsplan für Windenergie an Land zu 
Gewerbegebieten festgelegt sind, finden in einer 
Bauleitplanung für Standorte nach Satz 1 keine 
Anwendung.

(3) Die Gemeinden kommen den Nachweispflich-
ten durch Einreichung nachvollziehbarer Unterla-
gen nach.

(4) Die Landesplanungsbehörde kann abweichend 
von § 13 Absatz 1 Satz 2 auf das Einvernehmen 
der jeweils fachlich berührten obersten Landes-
behörden und auf die Beteiligung der weiteren 
jeweils fachlich berührten öffentlichen Stellen 
verzichten.“


